
 

 

 

 

Abfallwirtschaft 

 
Stand: Juli 2023 

Informationen zur  

Wertstoff- und Abfallentsorgung 

im Landkreis Bayreuth 

Abfallgebühren 



   Bio-, Restmüll- und Altpapierabfuhr 

   Sperrmüllabfuhr und -entsorgung (auch bei Selbstanlieferung) 

   Elektroaltgeräteabfuhr 

   Problemmüllsammlung und -entsorgung 

   Austausch von Müllgefäßen 

   Abfallberatung 

   Bau- und Betriebskosten für notwendige Entsorgungsanlagen 

 

 

 

 

   Entsorgung von Bau- und Renovierungsabfällen 

   Entsorgung von gewerblichen Abfällen 

   Entsorgung von Altautos, landwirtschaftlichen Geräten, Kfz-Teilen  
   und -Zubehör 

Leistungen, die durch die Abfallgebühren 
abgedeckt sind: 

Kostenpflichtige Entsorgung: 



Am bequemsten: Bezahlung per Bankein-
zug: 

Sie sparen Zeit und Geld, denn mit einer einmalig erteilten Einzugsermäch-

tigung und eines SEPA-Lastschriftmandats (jederzeit widerrufbar) wählen 

Sie den günstigsten Weg für Ihre regelmäßigen Zahlungen. 

Gebühren können nur vom Konto des Grundstückseigentümers abge-

bucht werden. Bitte teilen Sie Änderungen des Grundstückseigentümers oder 

der Bankverbindung dem Landratsamt rechtzeitig schriftlich mit. 

Formulare: 

Alle notwendigen Formulare erhalten Sie in den Gemeindeverwaltungen, im 

Landratsamt oder im Internet (Kontakt siehe unten). 

Kontakt 

Landratsamt Bayreuth / Abfallwirtschaft  

Telefon: 0921 / 728 - 282 

abfall@lra-bt.bayern.de 

www.landkreis-bayreuth.de/abfall 



  

Abfallgebühren 

1 für die Haushaltsgröße sind die mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldeten Personen 

maßgeblich (Mindestbehältervolumen: 10 l pro Woche und Person) 

2 pro angefangenen 120 Liter Restmüllvolumen werden 120 Liter Biotonnenvolumen kos-

tenlos bereitgestellt. Auf Antrag kann aber auch zusätzliches kostenpflichtiges Biotonnen-

volumen, unabhängig von der Größe der Restmülltonne, bestellt werden.  

3 bei Antrag auf Eigenkompostierung 10 % Rabatt möglich 

Wenn das Volumen der Restmüll- oder Biotonne mal nicht ausreicht, kön-

nen in den Gemeindeverwaltungen Restmüllsäcke gegen eine Gebühr von 

3,00€ pro Sack bzw. Bioabfallsäcke gegen eine Gebühr von 8,74 Euro pro 

Sack erworben werden. 

Größe der Rest-

mülltonne  

max. 

Haushalts-

größe1 

Jahresgebühr  

inkl. Biotonne2,3 

Zusätzliches kosten-

pflichtiges Bio-

tonnenvolumen 

60 Liter 3 221,40 Euro 
Unabhängig von der 

Größe der Restmüll-

tonne gegen Aufpreis:  

120 Liter: 139,20 Euro 

240 Liter: 278,40 Euro  

80 Liter 5 295,20 Euro 

120 Liter 7 442,80 Euro 

240 Liter 14 885,60 Euro 

1.100 Liter 55 4059,00 Euro 

Wenn Nachbarn Müllgefäße gemeinsam nutzen, lassen sich ggf. Abfallge-

bühren sparen. Es ist allerdings erforderlich, dass alle beteiligten Grund-

stückseigentümer einen Antrag stellen. 

Gebühren sparen durch gemeinsame Nutzung 


